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1 Anlass der Planung 
Die Gemeinde Hohenbrunn liegt im prosperierenden Landkreis München, wel-
cher derzeit von einem starken Bevölkerungswachstum und einem angespann-
ten Wohnungsmarkt gekennzeichnet ist. Auch auf die Gemeinde Hohenbrunn 
wirken sich diese Entwicklungen zunehmend aus, insbesondere da die Ge-
meinde über den bestehenden öffentlichen Personennahverkehr sehr gut an die 
Landeshauptstadt München angebunden ist.  

Um auch weiterhin bezahlbare Wohnungen für die Bürgerinnen und Bürger der 
Gemeinde zur Verfügung stellen zu können, ist es angesichts der o.g. Entwicklun-
gen erforderlich, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für neuen Woh-
nungsbau in der Gemeinde Hohenbrunn zu schaffen.  

Das im Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung dargestellte Pla-
nungsgebiet befindet sich im Eigentum der Gemeinde Hohenbrunn. Es ist ange-
strebt nach der Baurechtschaffung auf diesen Flächen kommunale Wohnungen 
zu realisieren. Aufgrund des steigenden Bedarfs an Kinderbetreuungsplätzen soll 
zusätzlich die Möglichkeit geschaffen werden eine Kindertageseinrichtung anzu-
siedeln. 

Im geltenden Flächennutzungsplan ist das Planungsgebiet als Bannwald darge-
stellt. Da es sich nicht um eine Innenentwicklung gem. § 13a BauGB handelt muss 
der Flächennutzungsplan im Parallelverfahren geändert werden um die ge-
plante bauliche Nutzung zu ermöglichen. 

 

2 Bestandsaufnahme und Bewertung 

2.1 Lage und Größe des Planungsgebietes, Eigentumsverhältnisse 
Das Änderungsgebiet umfasst etwa 0,3 ha und befindet sich im Ortsteil Riemer-
ling. Es grenzt an das Mischgebiet und Wohngebiet zwischen Rosenheimer Land-
straße (St 2078) und Robert-Bosch-Straße und bildet den Übergang zum Zehner-
wald.  

Die Fläche des Änderungsbereichs umfasst das Grundstück Fl.Nr. 1048/12 der Ge-
markung Hohenbrunn. Es befindet sich im Eigentum der Gemeinde Hohenbrunn.  

Westlich und südlich an das Gebiet grenzt Wohnbebauung, nördlich verläuft ein 
Geh- und Radweg der in die Münchner Straße übergeht. Östlich des Flurstücks 
Nr. 1084/12 verläuft entlang der Robert-Bosch-Straße ein Radweg. Östlich und 
nördlich des Gebietes befindet sich der Zehnerwald.  

2.2 Planungsrechtliche Voraussetzungen  
Regionalplan 
Im Regionalplan ist die Gemeinde Hohenbrunn als Siedlungsschwerpunkt im Ver-
dichtungsraum (Stadt- und Umlandbereich) Münchens dargestellt. Hohenbrunn 
liegt an einer Entwicklungsachse von überregionaler Bedeutung. Räumlich orien-
tiert sich das Plangebiet zur Gemeinde Ottobrunn. Für diese Gemeinde verfolgt 
der Regionalplan die gleichen Ziele wie für Hohenbrunn. 

Flächennutzungsplan 
Der derzeit gültige Flächennutzungsplan (Stand 25.11.1999) weist im Planungsum-
griff Bannwald aus. Der Wald ist Erholungswald und regionaler Klimaschutzwald 
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und als Bannwald nach Art. 11 BayWaldG mit Bannwaldverordnung besonders 
geschützt.  

Eine Änderung des Flächennutzungsplanes zur Umsetzung der Planung ist somit 
erforderlich. 

2.3 Verkehr und Erschließung 
Das Änderungsgebiet liegt an der Robert-Bosch-Straße, die im südlichen Verlauf 
an die Rosenheimer Landstraße (St 2078) anbindet und im nördlichen Verlauf 
über das Gewerbegebiet Riemerling zum Ortszentrum von Ottobrunn führt. Die 
Rosenheimer Landstraße fungiert im weiteren Verlauf als Zubringer für die etwa 
1,2 km südöstlich des Planungsgebiets verlaufende Autobahn A 99. Hierüber ist 
das Planungsgebiet an das lokale, regionale und überregionale Straßennetz an-
geschlossen. 

Durch die Anbindung an das Busliniennetz im MVV kann das Planungsgebiet 
auch per öffentlichem Personennahverkehr erreicht werden. Eine Busstation der 
Linie 214 ist in etwa 100 Meter Entfernung vom Planungsgebiet an der Robert-
Bosch-Straße gelegen. An der Rosenheimer Landstraße, in etwa 200 Meter Ent-
fernung fahren darüber hinaus die Busse der Linien 201 und 216. Die S-Bahn-Sta-
tion Ottobrunn liegt ca. 1,3 km Luftlinie vom Planungsgebiet entfernt, die Station 
Hohenbrunn ca. 2,1 km. Zusätzlich ist das Gebiet von Norden fuß- bzw. radläufig 
über die Münchner Straße sowie den Radweg entlang der Robert-Bosch-Straße 
erreichbar. 

2.4 Orts- und Landschaftsbild 
Das Planungsgebiet stellt sich als bewaldetes Gebiet dar. Der dichte Waldbe-
stand wird von Laubgehölzen dominiert und weist einen strukturreichen Waldauf-
bau auf. Die Die umliegenden Gebiete sind geprägt von lockerer, nicht zusam-
menhängender Bebauung durch einzelne Gebäude aus unterschiedlichen Bau-
zeiten. Nördlich des Planungsgebiets befinden sich auf großzügigen Grundstü-
cken mit weitläufigen Gärten mehrere freistehende Einfamilienhäuser und Villen. 
Südlich und östlich sind mehrgeschossige Wohngebäude sowie Reihenhäuser 
anzutreffen. 

2.5 Landschaftsplanung 
Das Planungsgebiet befindet sich nach Meynen/Schmithüsen in der Naturraum-
Einheit „Münchner Ebene“.  

Das Ergebnis einer orientierenden Altlasten- und Baugrunduntersuchung zeigt ei-
nen sehr gut als Baugrund geeignete Bodenstruktur mit gut sicherfähigem Boden 

Topographie 
Das Gelände im Planungsgebiet Ist weitgehend eben. 

Gemäß der geologisch-hydrogeologischen Karte von München liegt das Grund-
wasser bei ca. 550 m NN, also etwa 13-14 m unter Gelände.  

Im Planungsgebiet befindet sich kein Oberflächengewässer.   

Das Klima in Hohenbrunn ist warm und gemäßigt. Die Jahresmitteltemperatur be-
trägt ca. 7 °C – 8 °C. Die Jahresniederschlagssumme liegt durchschnittlich bei 
953 mm. Die Hauptwindrichtung ist Westen.  
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Die thermische Belastung innerhalb des Planungsgebietes ist als gering einzustu-
fen, da das Grundstück bewaldet ist. Der siedlungsnahe Wald auf Fl.Nr. 1084/12 
dient im Bestand als Frischluftentstehungsgebiet mit Siedlungsbezug und verfügt 
über eine klimatische Ausgleichsfunktion. 

Das Planungsgebiet wird flächendeckend von einem strukturreichen Wald be-
standen, der einen dominanten Laubholzanteil aufweist. Zu den vorkommenden 
Gehölzen gehören Berg-Ahorn, Eberesche, Haselnuss, Sand-Birke, Stiel-Eiche, 
Süß-Kirsche sowie vereinzelte Exemplare der Wald-Kiefer. Der dichte Bestand ist 
gut geschichtet und verfügt über eine rege Naturverjüngung. Im Gebiet sind 
keine Höhlenbäume oder Biotopbäume vorhanden. Des Weiteren befinden sich 
im Untersuchungsgebiet keine Vogelnist- oder Fledermauskästen (vgl. saP). 

2.6 Artenschutz 
Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung wurde eine artenschutzrechtliche 
Prüfung erstellt. Darin wurden die Artengruppen Vögel und Fledermäuse unter-
sucht, da aufgrund fehlender Habitatausstattung weitere planungsrelevante Ar-
tengruppen im Änderungsbereich ausgeschlossen werden konnten. 

Das Ergebnis zeigt, dass im Änderungsgebiet insbesondere siedlungstolerante 
Fledermausarten wie z. B. die Zwergfledermaus sehr häufig anzutreffen sind. Art-
nachweise von typischen Waldarten fehlen im Untersuchungsgebiet, trotz der 
Nähe zu den großen zusammenhängenden Waldgebieten. Jagdaktivitäten von 
Fledermäusen konnten entlang der Robert-Bosch-Straße und der Münchner 
Straße beobachtet werden. Insbesondere die Gehölzrandstrukturen entlang bei-
der Straßen stellen eine mäßig häufig frequentierte Leitstruktur bei Transferflügen 
im Untersuchungsgebiet dar.  

Während der Begehungen wurden 19 Vogelarten im Untersuchungsgebiet 
nachgewiesen. Davon konnten aufgrund der Stetigkeit der Beobachtungen o-
der durch revieranzeigendes Verhalten elf Arten als Brutvogel im Untersuchungs-
gebiet identifiziert werden. Als sicher brütend wurden die Arten Amsel, Blaumeise, 
Fitis, Kohlmeise, Mönchsgrasmücke, Rotkehlchen und Zilpzalp eingestuft. Der 
Buchfink, Kleiber und Zaunkönig brüten wahrscheinlich im Untersuchungsgebiet. 
Während der Erhebungen wurden im Untersuchungsgebiet Buntspechte beo-
bachtet. Von den im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Brutvögeln und als 
Nahrungs- oder Wintergast auftretenden Arten ist keine Art auf den Roten Listen 
von Bayern und Deutschland aufgeführt. Des Weiteren befinden sich unter ihnen 
keine streng geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG. Die Ergebnisse der 
Brutvogelkartierung zeigen eine, für die Avifauna der siedlungsnahen Waldrand-
bereiche typische Artzusammensetzung. Besondere avifaunistische Beobach-
tungen wurden nicht erfasst.  

2.7 Denkmalschutz 
Bau- und Bodendenkmäler sind im Planungsgebiet nicht bekannt. Eventuell zu 
Tage tretende Baudenkmäler unterliegen der Meldepflicht an das Bayerische 
Landesamt für Denkmalpflege oder der Unteren Denkmalschutzbehörde.  

2.8 Altlasten 
Das Änderungsgebiet ist nicht im Altlastenkataster des Landkreises München auf-
geführt. Gemäß orientierender Altlasten- und Baugrunduntersuchung liegen die 
Schadstoffkonzentrationen des Bodens im Änderungsgebiet im natürlichen 
Schwankungsbereich. 
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3 Ziel und Zweck der Planung 
Durch die vorliegende 11. Änderung des Flächennutzungsplans sollen im ortsna-
hen Bereich zusätzliche Flächen für den Wohnungsbau ausgewiesen werden. 
Aufgrund des steigenden Bedarfs an Kinderbetreuungsplätzen soll zusätzlich die 
Möglichkeit geschaffen werden eine Kindertageseinrichtung anzusiedeln. 

Die bisherigen Flächenpotenziale der Gemeinde wurden bereits ausgeschöpft 
oder stehen für eine zukünftige Nutzbarmachung langfristig nicht zur Verfügung. 
Zur Verwirklichung der o.g. Ziele eignet sich die Flächenkategorie Allgemeines 
Wohngebiet gut. 

Da das Gebiet unmittelbar an die Robert-Bosch-Straße grenzt, werden Lärm-
schutzmaßnahmen im Änderungsgebiet dargestellt. 

Generell ist das Gebiet geeignet für eine Wohnbebauung mit Kita, da die Fläche 
an einen bestehenden Siedlungskörper angrenzt und bereits über die Robert-
Bosch-Straße erschlossen ist. Zudem ist das Ortszentrum von Riemerling/Otto-
brunn und auch die S-Bahnstation Ottobrunn fußläufig oder mit dem Rad erreich-
bar, sodass das Wohngebiet gut angebunden ist. 

Die Ziele der Flächennutzungsplanänderung sind: 

§ Ausweisung von Wohnbauflächen als Ortsabrundung in verträglichem Um-
fang 

§ Verbesserung des Angebots sozialer Infrastruktur in Hohenbrunn  

§ Sicherstellung gesunder Wohnverhältnisse durch Lärmschutzmaßnahmen 

4 Planungskonzept 

4.1 Bauliche Nutzung 
Im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung wird innerhalb des Geltungsbe-
reichs ein Allgemeines Wohngebiet (WA) ausgewiesen. Durch diese Ausweisung 
können die in Kap. 3 formulierten Ziele der Planung umgesetzt werden, da das 
Allgemeine Wohngebiet einerseits die beabsichtigte Wohnnutzung als auch die 
Unterbringung von Anlagen für soziale Zwecke ermöglicht (§ 4, Abs. 2, Ziff. 3 
BauNVO). Im näheren räumlichen Umfeld des Planungsgebiets sind weitere 
Wohngebiete sowie Mischgebiete vorhanden, weshalb das Allgemeine Wohn-
gebiet auch vor dem Hintergrund einer Einfügung in die umgebende Nutzungs-
struktur besonders in Betracht kommt. 

Eine Konkretisierung des Nutzungskonzepts erfolgt auf der Ebene der verbindli-
chen Bauleitplanung. Dort wird auch das Maß der baulichen Nutzung bestimmt. 

4.2 Erschließung 
Die östlich am Planungsgebiet verlaufende Robert-Bosch-Straße bietet die Mög-
lichkeit, das Baugebiet an das örtliche Straßenverkehrsnetz anzubinden. Im süd-
lichen Verlauf besteht damit auch ein Anschluss des Gebiets an die Rosenheimer 
Landstraße (St 2078), welche als Zubringer für die etwa 1,2 km südöstlich des Pla-
nungsgebiets verlaufende Autobahn A 99. 

Im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung wurde bereits eine Verkehrsuntersu-
chung des Büros Schlothauer & Wauer erstellt. Das Gutachten kommt zum 
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Ergebnis, dass die verkehrliche Situation für das angestrebte Nutzungskonzept 
(Wohnnutzung mit integrierter Kinderbetreuungseinrichtung) als bewältigbar ein-
geschätzt wird. Detaillierte Planungsmaßnahmen für die verkehrliche Anbindung 
des Planungsgebiets werden im Rahmen des Bebauungsplans geregelt. 

Eine Anbindung des Gebiets an das Busliniennetz im MVV liegt bereits im Bestand 
vor (vgl. Kap. 2.3). 

Der Anschluss des Planungsgebiets an das lokale, regionale und überregionale 
Straßennetz sowie an das regionale Netz des öffentlichen Personennahverkehrs 
ist somit gegeben. 

4.3 Immissionsschutz 
Im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung wurde eine schalltechnische Verträg-
lichkeitsuntersuchung erstellt.  

Im Wesentlichen maßgebend für die Beurteilung der Verkehrsgeräuschsituation 
im Gebiet sind die östlich des Plangebietes verlaufende Robert-Bosch-Straße so-
wie die etwa 150 Meter westlich verlaufende, stark befahrene Rosenheimer 
Landstraße (St 2078). 

 

Verkehrslärm 
Aufgrund der Verkehrsgeräusche der Robert-Bosch-Straße und der Rosenheimer 
Landstraße werden die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 für 
WA-Gebiete (55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts) an der Robert-Bosch-Straße um 
bis zu 4 dB(A) tags und bis zu 4 dB(A) nachts überschritten. An der westlichen, 
straßenabgewandten Seite des Grundstücks werden die schalltechnischen Ori-
entierungswerte tags um mindestens 2 dB(A) und nachts um mindestens 1 dB(A) 
unterschritten.  

Entsprechende Schallschutzmaßnahmen sind auf der Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung zu treffen. 

5 Auswirkungen 
Zusammenfassend können die Auswirkungen der Planung wie folgt beschrieben 
werden: 

§ Schaffen von neuem Wohnraum und sozialer Infrastruktur durch verträgli-
che Nachverdichtung mit Siedlungskontext 

§ Verlust von ca. 0,3 ha Vegetationsbestand auf Fl.Nr. 1084/12 (Bannwald) 

§ Waldrechtliche und naturschutzrechtliche Kompensation des Eingriffs in be-
stehende Bannwaldfläche 

§ Langfristiger Erhalt der Ökosystemfunktionen durch waldrechtliche Ersatz-
aufforstung auf Fl.Nr. 1108 und naturschutzrechtliche Ersatzmaßnahmen auf 
Fl. Nr. 1108 und 1177/1 (jew. Hohenbrunn) 

§ Minimierung des artenschutzrechtlichen Eingriffs auf ein kleinstmögliches 
Maß durch geeignete Vermeidungsmaßnahmen 
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6 Umweltbericht 

6.1 Einleitung 

6.1.1 Gesetzliche Grundlagen 
Gem. § 2 Abs. 4 BauGB ist für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 
Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussicht-
lichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht 
beschrieben und bewertet werden. Dabei bezieht sich die Umweltprüfung auf 
das, was nach gegenwärtigem Wissensstand und allgemein anerkannten Prüf-
methoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleitplans angemes-
sener Weise verlangt werden kann.  Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der 
Abwägung zu berücksichtigen. 

Gem. § 2 BauGB sind in einem Umweltbericht, der ein gesonderter Teil der Be-
gründung ist, die aufgrund der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB ermittelten 
und bewerteten Belange des Umweltschutzes darzulegen. 

Die Umweltprüfung ist in das Bauleitplanverfahren zu integrieren.  

6.1.2 Inhalt und Ziele des Bauleitplans 
Der Gesamtumgriff (ca. 0,3 ha) dieser Flächenänderung umfasst das Grundstück 
des vorgesehenen allgemeinen Wohngebietes (Fl.Nr. 1184/12, Gemarkung Ho-
henbrunn). Durch die FNP-Änderung sollen im ortsnahen Bereich zusätzliche Flä-
chen für den Wohnungsbau ausgewiesen werden. Aufgrund des steigenden Be-
darfs an Kinderbetreuungsplätzen soll zusätzlich die Möglichkeit geschaffen wer-
den eine Kindertageseinrichtung anzusiedeln.  Zur Verwirklichung dieser Ziele eig-
net sich die Flächenkategorie Allgemeines Wohngebiet gut. Da das Gebiet un-
mittelbar an die Robert-Bosch-Straße grenzt, werden Lärmschutzmaßnahmen im 
Änderungsgebiet dargestellt, um gesunde Wohnverhältnisse zu gewährleisten. 

Im rechtsgültigen Flächennutzungsplan ist die Änderungsfläche derzeit als Bann-
waldfläche dargestellt. 

6.1.3 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgeleg-
ten Ziele des Umweltschutzes 

Die rechtliche Grundlage für die Umweltprüfung ist das BauGB, insbesondere §§1 
Abs. 6 Nr. 7, 1a, 2 Abs. 4 und 2a BauGB. Neben den allgemeinen gesetzlichen 
Grundlagen, wie dem Baugesetzbuch, den Naturschutzgesetzen, dem Bundes-
bodenschutzgesetz, dem Bayerischen Waldgesetz und den Wassergesetzen, 
sind hier insbesondere die Immissionsschutzgesetzgebungen mit den entspre-
chenden Verordnungen zu berücksichtigen. Für den Verkehrslärm sind bei der 
bestehenden Bebauung das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) und die 
Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) heran zu ziehen. Beim geplanten 
allgemeinen Wohngebiet sind für die betriebsbedingten Lärmemissionen und für 
den Verkehrslärm die Orientierungswerte der DIN 18005 „Schallschutz im Städte-
bau“ in Verbindung mit TA Lärm relevant. Für den Bereich des speziellen Arten-
schutzes sind die Regelungen des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) zu be-
achten. 

Die Vorgaben der Landes- und Regionalplanung sind zu berücksichtigen. 

Landesentwicklungsprogramm (LEP) 
Hohenbrunn ist eine Gemeinde im Verdichtungsraum der Landeshauptstadt 
München.  Die Gemeinde Hohenbrunn wird im LEP als Siedlungsschwerpunkt im 
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Regierungsbezirk Oberbayern bestimmt. Das nächstgelegene Oberzentrum ist 
die Landeshauptstadt München im Norden. Die nächstgelegenen Mittelzentren 
sind Starnberg im Westen, Grafing und Ebersberg im Osten sowie Markt Schwa-
ben im Norden.  

Regionalplan 
Die Gemeinde Hohenbrunn liegt entsprechend der Karte 1 des Regionalplans im 
Stadt- und Umlandbereich des Verdichtungsraums München und an der von 
München nach Freising verlaufenden Entwicklungsachse überregionaler Bedeu-
tung. Der Stadt-Umlandbereich um München soll so entwickelt werden, dass er 
seine Funktionen als zentraler Wohnstandort und Wirtschaftsschwerpunkt nach-
haltig erfüllen kann (vgl. Grundsatz G II.1.1.1 Regionalplan München). Ferner ist 
die Gemeinde Hohenbrunn in Karte 1 des Regionalplans als Siedlungsschwer-
punkt im Verdichtungsraum Münchens (Stadt- und Umlandbereich) dargestellt.  

Waldfunktionsplan 
Der derzeitige Wald im Änderungsgebiet ist Erholungswald und regionaler Klima-
schutzwald und als Bannwald nach Art. 11 BayWaldG mit Bannwaldverordnung 
besonders geschützt.  

Der Eingriff in den Bannwald wird in Abstimmung mit dem AELF durch eine Ersatz-
aufforstung auf Fl.Nr. 1108 im Verhältnis 1:1,3 kompensiert. Die Aufforstungsfläche 
wird als Laubmischwald hergestellt. Langfristig kann die neue Waldfläche die 
Ökosystemfunktionen in gleichwertiger Weise erfüllen, wie der Bannwald im Än-
derungsgebiet.  

FFH-Gebiete und Vogelschutzgebiete 
Im Änderungsgebiet sind keine Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und 
Europäische Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes vor-
handen. 

Arten-und Biotopschutzprogramm 
Der Zieleplan für Wälder des ABSP (E.2) sieht für das Änderungsgebiet den Erhalt 
und weiteren Aufbau standortgerechter, stabiler Waldbestände vor. Dabei soll 
der Laubholzanteil erhöht werden und die Strukturvielfalt verbessert werden.  

Der Eingriff in den Bannwald wird durch eine Ersatzaufforstung auf Fl.Nr. 1108 im 
Verhältnis 1:1,3 kompensiert, sodass der die derzeit vorhandene Größe der Wald-
fläche insgesamt langfristig erhalten bleibt. 

6.2 Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen auf Ebene des Flä-
chennutzungsplans mit integrierter Landschaftsplanung  

Die Betroffenheit der Schutzgüter Pflanzen, Tiere, Boden, Wasser, Luft, Klima, 
Landschaftsbild und Erholung, Schutz des Menschen und seiner Gesundheit so-
wie Kultur- und Sachgüter wird nachfolgend in tabellarischer Form dargelegt. 

Zunächst ist kurz der Ist-Zustand (Bestand) des Planungsgebietes beschrieben 
und bewertet. Im Anschluss werden die Auswirkungen der Planung auf die 
Schutzgüter bei Durchführung der Planung dargelegt (Prognose) und abschlie-
ßend die Maßnahmen aufgezeigt, die zur Vermeidung bzw. Verminderung der 
Auswirkungen durchgeführt werden. 
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Schutzgut Zustandsbewertung Planung / Auswirkung Bewertung 

Pflanzen - Das Änderungsgebiet be-
steht aus einer Waldflä-
che mit strukturreichem 
Laubmischbestand 

- Erhöhung der Versiege-
lung um ca. 80 % 

- Verlust von ca. 0,3 ha 
Waldfläche (Bannwald) 

- grünordnerische Maßnah-
men zur Vermeidung, 
Verminderung und zum 
Ausgleich nachteiliger 
Umweltauswirkungen in 
der verbindlichen Bau-
leitplanung: 

- Zu begrünende Flä-
chen 

- Durchgrünung des 
Gebiets mit Baum-
pflanzungen  

- Pflanzauflagen zur 
Pflanzqualität 

- Dachbegrünung von 
Nebenanlagen 

- Überdeckung der 
Tiefgarage mit Bo-
densubstrat 

- Naturschutzrechtliche 
Kompensation des Wald-
verlustes durch Ersatzmaß-
nahmen auf den Fl.Nr. 
1108, Gem. Hohenbrunn 
(Umwandlung Acker in 
Grünland/Waldrand auf 
einer  ca. 4.750 m2 großen 
Teilfläche) und Fl. Nr. 
1177/1, Gem. Hohen-
brunn, (Aufwertung von 
Grünland auf ca. 1.040 
m2) 

- Mit Umsetzung der in 
der verbindlichen 
Bauleitplanung fest-
gesetzten Maßnah-
men kann der Eingriff 
in das Schutzgut 
Pflanzen kompensiert 
werden 

ð Negative Umweltaus-
wirkungen auf FNP-
Ebene sind nicht zu er-
warten 
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Tiere - Siedlungsarten wie z. B. 
die Zwergfledermaus sind 
im Gebiet sehr häufig an-
zutreffen.  

- Artnachweise von typi-
schen Waldarten fehlen 
im Untersuchungsgebiet. 

- Typische avifaunistische 
Artzusammensetzung der 
siedlungsnahen Wald-
randbereiche  

- keine streng geschützten 
Vogelarten nach § 7 Abs. 
2 Nr. 14 BNatSchG, keine 
Vogelart der Roten Liste 
von Bayern und Deutsch-
land 

- Ansonsten keine saP-rele-
vanten Arten oder deren 
Lebensräume vorhanden 

- Für die Arten Grünspecht 
(Picus viridis), Buntspecht 
(Dendrocopos major) und 
Kleiber (Sitta europaea) 
sind konfliktvermeidende 
Maßnahmen (V1) erfor-
derlich, um den Eintritt 
von Verbotstatbeständen 
durch Schädigung ihrer 
Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten, Störungen oder 
die Tötung einzelner Indi-
viduen auszuschließen. 

- Für alle weiteren vorkom-
menden bzw. zu erwar-
tenden europäisch ge-
schützten Tier- und Pflan-
zenarten sind projektspezi-
fische Wirkungen so ge-
ring, dass relevante Aus-
wirkungen auf den Erhal-
tungszustand der lokalen 
Population nicht zu er-
warten sind. 

- Hinweise zum Artenschutz 
im Rahmen der verbind-
lichen Bauleitplanung: 

- Rodungsarbeiten o-
der Rückschnitt von 
Gehölzen werden 
entsprechend der 
gesetzlichen Vorga-
ben nach §39 
BNatSchG in den Mo-
naten Oktober bis 
Februar vorgenom-
men. Somit werden 
Tötungen und Störun-
gen von Vögeln zur 
Brutzeit vermieden. 

- Unter Berücksichti-
gung der Maßnah-
men ist davon auszu-
gehen, dass ein Ver-
botstatbestand nach 
§ 44 Abs. 1 i.V. mit 
Abs. 5 BNatSchG 
nicht eintritt 

ð Negative Umweltaus-
wirkungen auf FNP-
Ebene sind nicht zu er-
warten 
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Boden - Versiegelungsgrad im Be-
stand <1% 

- Bodenfunktionen intakt 
- Kiesführende Lehmböden 

über Carbonatsand- bis 
schluffkies 

- Versiegelungsgrad steigt 
durch die Planung um ca. 
80% gemäß verbindlicher 
Bauleitplanung 

- Vollständiger Verlust der 
natürlichen Bodenfunktio-
nen in überbauten- und 
unterbauten Flächen 

- grünordnerische Maßnah-
men und Hinweise zur 
Vermeidung und Ver-
minderung nachteiliger 
Umweltauswirkungen in 
der verbindlichen Bau-
leitplanung: 

- Begrünung von 
Flachdächern von 
Nebenanlagen 

- Verwendung sickerfä-
higer Beläge auf 
Spiel- und Erschlie-
ßungsflächen 

- Überdeckung der 
Tiefgarage mit Bo-
densubstrat 

- Fachgerechtes La-
gern von Oberboden 
und Wiedereinbau 
nach Beendigung 
der Bauarbeiten im 
Bereich von Baustel-
lennebenflächen 

- Beeinträchtigungen 
des Schutzgutes Bo-
den durch Neuversie-
gelung. Berücksichti-
gung des Schutzgutes 
Boden in der Kom-
pensationsbilanzie-
rung im Rahmen der 
verbindlichen Bauleit-
planung. 

ð Die hohe Versiege-
lung begründet sich 
durch die geplante 
Tiefgarage. Dadurch 
kann ein weiterer Flä-
chenverbrauch außer-
halb des Änderungs-
gebietes vermieden 
werden. 
Die Eingriffe in das 
Schutzgut Boden sind 
sachgerecht gegen 
die Planung abzuwä-
gen. 

Fläche - Ca. 0,3 ha Bannwaldflä-
che 

- Ortsrandlage mit An-
schluss an bestehende 
Siedlungsflächen 

- Umgrenzung des Gebiets 
mit „wichtigen Wegen“ 
gem. FNP 

- Ebenes Gebiet, geringfü-
gig unterhalb des Höhen-
niveaus der Robert-Bosch-
Straße und der Münche-
ner Straße 

- Gebiet durch die angren-
zenden Straßen von an-
grenzenden Waldflächen 
getrennt 

- Verlust des gesamten 
Bannwaldes auf Fl.Nr. 
1084/12 

- Keine zusätzliche Land-
schaftszerschneidung 

- grünordnerische Maßnah-
men zur Vermeidung, 
Verminderung und zum 
Ausgleich nachteiliger 
Umweltauswirkungen in 
der verbindlichen Bau-
leitplanung: 

- Waldrechtliche Kom-
pensation des Wald-
verlustes durch Ersatz-
aufforstung von 3.500 
m2 Wald auf Fl.Nr. 
1108 im Verhältnis 
1:1,3 

- Gute Eignung der Flä-
che für die Siedlungs-
entwicklung durch 
Lage am Ortsrand 
und bestehende Er-
schließung 

- Keine zusätzliche 
Landschaftszerschnei-
dung 

- Langfristiger Erhalt der 
Gesamt-Bannwaldflä-
che durch Ersatzauf-
forstung auf Fl.Nr. 1108 

ð Negative Umweltaus-
wirkungen auf FNP-
Ebene sind nicht zu er-
warten 
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Wasser - Gemäß aktueller Daten-
lage des Wasserwirt-
schaftsamtes ist der 
höchste Grundwasser-
stand bei ca. 10 m unter 
Gelände zu erwarten. Das 
Grundwasser fließt nach 
Norden. 

- Im Untersuchungsgebiet 
sind keine Oberflächen-
gewässer vorhanden 

- Keine Eingriffe in den 
Grundwasserleiter zu er-
warten 

- Keine Beeinträchtigungen 
für Oberflächengewässer  

ð Negative Umweltaus-
wirkungen auf FNP-
Ebene sind nicht zu er-
warten 

Klima/Luft - Bannwald und Klimawald 
gemäß FNP 

- Der Wald im Änderungs-
gebiet dient als Frischluf-
tentstehungsgebiet 

- Aufgrund seiner geringen 
Größe ist das Entstehungs-
gebiet von untergeordne-
ter Bedeutung 

- Frischluftbahn nördlich 
angrenzend an das Ge-
biet.  

- Ein hoher Versiegelungs-
grad in der Planung führt 
zu einer Aufheizung der 
neu versiegelten Flächen. 

- Verlust einer Klimawaldflä-
che auf Fl.Nr. 1084/12 

- Eine ausgleichende Wir-
kung geht weiterhin von 
den umliegenden Wald-
flächen aus.  

- Erhalt der Frischluft-
schneise nördlich des Än-
derungsgebiets 

- grünordnerische Maßnah-
men zur Vermeidung, 
Verminderung und zum 
Ausgleich nachteiliger 
Umweltauswirkungen in 
der verbindlichen Bau-
leitplanung: 

- Durchgrünung des 
Wohngebiets mit zu 
begrünenden und zu 
bepflanzenden Flä-
chen und durch 
Baumpflanzungen  

- Begrünung von Ne-
bengebäudedä-
chern und geeigne-
ten Gebäudefassa-
den 

- Überdeckung der 
Tiefgarage mit Bo-
densubstrat und An-
saat einer Grünfläche 

- Erhalt der klimati-
schen Wirkung des 
Gesamtwaldes durch 
die waldrechtliche 
Kompensation des 
Waldverlustes durch 
Ersatzaufforstung von 
3.500 m2 Wald auf 
Fl.Nr. 1108 im Verhält-
nis 1:1,3 

- Beeinträchtigungen 
des Schutzgutes 
Klima/Luft durch Neu-
versiegelung und Ro-
dung. Berücksichti-
gung des Schutzgutes 
im Rahmen der wald-
rechtlichen Kompen-
sation. 

ð Nach Umsetzung der 
klimawirksamen Maß-
nahmen im Rahmen 
der verbindlichen 
Bauleitplanung und 
nach Umsetzung der 
Ersatzaufforstung sind 
erhebliche negative 
Umweltauswirkungen 
auf FNP-Ebene nicht 
zu erwarten.  
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Land-
schaftsbild 
und  
Erholung 

- Das Änderungsgebiet 
liegt am Ortsrand von Rie-
merling und ist von der 
Robert-Bosch-Straße ein-
sehbar. Aufgrund der To-
pographie und umliegen-
der Waldflächen hat das 
Gebiet keine Fernwirkung.  

- Westlich und südlich an 
das Änderungsgebiet 
grenzen Siedlungsflächen, 
mit Mehrfamilienhäusern 
und Einfamilienhäusern 
mit Gärten.  

- Erholungswald gemäß 
FNP. Das Änderungsge-
biet verfügt aber nur über 
eine untergeordnete Er-
holungsnutzung, da das 
Gebiet durch Bebauung 
und Straßen von weiteren 
Waldflächen abgetrennt 
und das Gebiet sehr klein 
ist. 

- Geh- und Radwege im 
Norden und Osten an-
grenzend 

- Bestehende Beeinträchti-
gungen durch Abfälle 
und parkende Autos in 
der Waldfläche 

- Nördlich des Änderungs-
gebiets verläuft die Mün-
chener Straße, die Rie-
merling mit den Waldflä-
chen östlich der Robert-
Bosch-Straße verbindet.   

- Reduzierung des Waldes 
an der Robert-Bosch-
Straße um ca. 0,3 ha 

- Erhalt der Wegeverbin-
dung entlang der Münch-
ner Straße 

- Im Rahmen der verbindli-
chen Bauleitplanung 
werden Maßnahmen 
festgesetzt, die eine Be-
einträchtigung des 
Landschaftsbildes mini-
mieren: 

- Ähnlich große Ge-
bäudetypologien wie 
im weiteren Verlauf 
der Robert-Bosch-
Straße durch Festset-
zung eines Baurau-
mes  

- Gebäudehöhen und 
städtebauliche Struk-
tur orientieren sich an 
der umliegenden 
Wohnbebauung und 
fügen sich darin ein 

- Festsetzung geeigne-
ter grünordnerischer 
Maßnahmen zur Ein- 
und Durchgrünung 
des geplanten WA 
sowie Festsetzung 
von zu pflanzenden 
Bäumen 

- Erhalt der Erholungs-
wirkung des Gesamt-
waldes durch wald-
rechtliche Kompen-
sation des Waldver-
lustes durch Ersatzauf-
forstung von 3.500 m2 
Wald auf Fl.Nr. 1108 
im Verhältnis 1:1,3 

- Beeinträchtigungen 
des Schutzgutes 
Landschaftsbild/Erho-
lung durch Neuversie-
gelung und Rodung. 
Berücksichtigung des 
Schutzgutes im Rah-
men der waldrechtli-
chen Kompensation. 

ð Unter Berücksichti-
gung der Festsetzun-
gen im Rahmen der 
verbindlichen Bauleit-
planung und nach 
Umsetzung der Ersatz-
aufforstung sind er-
hebliche negative 
Umweltauswirkungen 
auf FNP-Ebene nicht 
zu erwarten. 
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Schutzgut 
des Men-
schen und 
seiner Ge-
sundheit 

- Im Änderungsgebiet be-
steht aufgrund der Ver-
kehrsgeräusche der Ro-
bert-Bosch-Straße und der 
Rosenheimer Landstraße 
eine gewisse Verkehrs-
lärmbelastung. 

- Die schalltechnischen Ori-
entierungswerte der DIN 
18005 für WA-Gebiete 
werden im Änderungsge-
biet leicht überschritten. 

- Die Immissionsgrenzwerte 
der 16. BImSchV für Wohn-
gebiete werden im Ände-
rungsgebiet ab einem 
Abstand von ca. 6 m von 
der östlichen Grund-
stücksgrenze eingehalten. 

- Im Rahmen der verbindli-
chen Bauleitplanung wird 
ein Lärmgutachten er-
stellt. Demnach sind pas-
sive Schallschutzmaßnah-
men gemäß der DIN 4109 
im östlichen Änderungs-
gebiet entlang der Ro-
bert-Bosch-Straße erfor-
derlich, um gesunde 
Wohnverhältnisse zu ge-
währleisten.  

- Zur Sicherung dieser Maß-
nahme im Rahmen der 
vorbereitenden Bauleit-
planung sieht die 11. FNP-
Änderung Lärmschutz-
maßnahmen entlang der 
Robert-Bosch-Straße vor.  

- Die erforderliche Lärm-
schutzmaßnahmen wer-
den ferner in der verbind-
lichen Bauleitplanung 
festgesetzt, sodass ge-
sunde Wohnverhältnisse 
im Änderungsgebiet ge-
währleistet sind. 

- Auswirkungen für das 
Schutzgut 
Mensch/Gesundheit 
sind aufgrund der 
FNP-Änderung nicht 
zu erwarten. 

Kultur- und 
Sachgüter 

- Im Änderungsgebiet so-
wie dessen Umfeld be-
finden sich keine Bau- o-
der Bodendenkmäler. 

- Auswirkungen für Kultur 
und Sachgüter ist auf-
grund der FNP-
Änderung nicht zu er-
warten. 

ð Umweltauswirkun-
gen auf FNP-
Ebene sind nicht 
zu erwarten 

Energie - Es liegt kein energetisches 
Konzept zur Versorgung 
des UG mit erneuerba-
ren Energien vor. 

- Im Zuge der Neuplanun-
gen sind die Regelun-
gen der Energieeinspar-
verordnung (EnEV) zu 
berücksichtigen. 

ð Einhaltung der 
EnEV führt zu 
energetischen 
Sparpotenzialen 

Ver- und 
Entsorgung 

- Technische Ver- und Ent-
sorgungseinrichtungen 
sind in den angrenzen-
den Straßen vorhanden. 

- Die Planung wirkt sich nur 
geringfügig auf die be-
stehende Ver- und Ent-
sorgung aus 

- Ggf. muss die bestehende 
Ver- und Entsorgung 
planungsbedingt aus-
gebaut werden. 

ð Die Erschließung 
des Änderungs-
gebiets ist gesi-
chert. 

ð Umweltauswirkun-
gen auf FNP-
Ebene sind nicht 
zu erwarten 

 

6.3 Wechselwirkungen der Schutzgüter untereinander 
Aus den Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern - soweit nicht bei der 
Darstellung in den einzelnen Schutzgütern angesprochen - ergeben sich keine 
abwägungsrelevanten Aspekte. Negative Wechselwirkungen als Folge der Flä-
chennutzungsplanänderung sind nicht zu erwarten. 
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6.4 Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 
Das Planungsgebiet ist gem. gültigem FNP als Bannwaldfläche dargestellt. Die 
Fläche würde bei Nichtdurchführung der Flächennutzungsplanänderung weiter-
hin bewaldet sein. Da es sich um einen Bannwald mit eingeschränkter forstlicher 
Nutzung handeln würde, könnte sich die bestehende Waldgesellschaft sukzessiv 
weiterentwickeln und Flora und Fauna einen Lebensraum bieten. Die Waldge-
sellschaft würde altern und die Stammumfänge würden zunehmen, sodass sich 
ein naturnaher Waldbestand entwickeln könnte. Veränderungen im Boden-, 
Wasser- und Kleinklimahaushalt sowie dem Ortsbild würden nicht eintreten.  

6.5 Risiken infolge von Unfällen oder schweren Katastrophen 
Die gesetzlichen Grundlagen finden sich in den gültigen Fachgesetzen: BIm-
SchG, BImSchV, Seveso III-Richtlinie. Gemäß der Begriffsbestimmung des Art. 2 
Satz 1 i.V. Art. 3 Seveso III-Richtlinie befindet sich weder ein Betrieb nach Anhang 
I im Planungsgebiet noch in der näheren Umgebung. Von einer Gefährdung o-
der erheblichen Beeinträchtigung kann nicht ausgegangen werden. 

Die Flächennutzungsplanänderung weist ein allgemeines Wohngebiet aus. Hier-
bei handelt es sich um keine gefährdungsrelevante Nutzung bzw. einen störungs-
anfälligen Betrieb, sodass nicht mit Auswirkungen auf die Schutzgüter aufgrund 
von schweren Unfällen oder Störungen zu rechnen ist. 

6.6 Kumulierung mit Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter Be-
rücksichtigung von Umweltproblemen bzgl. Gebieten mit spezieller Umweltrelevanz 
oder auf die Nutzung von Ressourcen 

Kumulierungswirkungen für Natura 2000 Gebiete sind nicht zu erwarten, da im 
Plangebiet sowie im Umfeld keine derartigen Gebiete vorkommen. Als Gebiet 
mit spezieller Umweltrelevanz ist ferner der Bannwald zu betrachten. Der Eingriff 
in den Bannwald wird durch einen waldrechtlichen Ausgleich kompensiert, so-
dass die Bannwaldfläche insgesamt erhalten bleibt.  

Die Verfügbarkeit von Ressourcen im Gemeindegebiet ist durch die FNP-
Änderung nicht gefährdet, da der Waldflächenverlust durch eine Neuanpflan-
zung im räumlichen Zusammenhang mit dem bestehenden Waldgebiet ausge-
glichen wird und das Gemeindegebiet von Hohenbrunn auch zukünftig überwie-
gend von landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Flächen geprägt sein 
wird. 

6.7 Auswirkungen aufgrund eingesetzter Techniken und Stoffe 
Nach derzeitigem Kenntnisstand werden für den Bau des Wohngebäudes und 
der Kindertagesstätte keine umweltgefährdenden Materialien verwendet, so-
dass bau- und betriebsbedingt nicht mit umweltrelevanten Auswirkungen zu 
rechnen ist. 

6.8 Geplante Maßnahmen auf Ebene des Flächennutzungsplans mit integrierter Land-
schaftsplanung zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich 

Unter Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Vermeidungs- und Verminde-
rungsmaßnahmen sowie der waldrechtlichen und naturschutzrechtlichen Kom-
pensationsmaßnahmen (Eingriffsregelung), die im Rahmen der Grünordnung 
zum Bebauungsplan Nr. 87 festgeschrieben werden, sind auf Ebene des FNP 
keine weiteren Maßnahmen erforderlich. 
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Ausgleich nach Waldgesetz 

Die Planung führt zu einer Rodung von ca. 0,3 bestehender Bannwaldfläche auf 
Fl.Nr. 1084/12. Im Sinne des BayWaldG Art. 9, Abs. 6, Satz 2 ist für gerodete Bann-
waldflächen ein entsprechender Ausgleich im lokalen Bannwald-Zusammen-
hang zu erbringen. Die neuen Wald-Ausgleichsflächen müssen hinsichtlich ihrer 
Ausdehnung und Funktionen dem zu rodenden Wald annähernd gleichwertig 
sein oder einen gleichwertigen Zustand erreichen können.  

Die Rodung der Bannwaldfläche auf Fl. Nr. 1084/12 sowie die Aufforstungsmaß-
nahmen sind im September 2018 mit dem AELF Ebersberg abgestimmt worden, 
sodass eine Rodung der Bannwaldfläche auf Fl. Nr. 1084/12 bei gleichzeitiger 
Durchführung entsprechender Ausgleichsmaßnahmen genehmigungsfähig ist 
und im Sinne des bayerischen Waldgesetzes als ausgeglichen gilt.  

Der Ausgleich im Sinne des BayWaldG erfolgt durch eine Aufforstungsmaßnahme 
auf Fl.Nr. 1108 der Gemarkung Hohenbrunn. Auf einer Teilfläche der Fl.Nr. 1108 
wird Wald unmittelbar angrenzend an den bestehenden Bannwald neu begrün-
det. Der Umfang der Aufforstungsfläche, die als Ausgleich für den Bannwaldver-
lust auf Fl.Nr. 1084/12 herangezogen wird, beträgt 3.500 qm und ist folgender Ab-
bildung zu entnehmen. Das Flächenverhältnis von Rodungsfläche zu Auffors-
tungsfläche beträgt 1 zu 1,3.  

Folgende Abbildung zeigt die Lage und den Umfang der Rodungsfläche (Fl.Nr. 
1084/12) sowie die Aufforstungsfläche (Fl.Nr. 1108). 

 
Abbildung 1: Rodungsfläche im FNP-Änderungsgebiet (orange, ca. 2.708 qm) und auf-
zuforstende Bannwaldfläche (grün, ca. 3.500 qm) 

Das Flurstück 1108 wird derzeit landwirtschaftlich genutzt und befindet sich in Pri-
vatbesitz. Das Grundstück soll im Privatbesitz bleiben, während die Kosten für eine 
Erstaufforstung sowie die Pflegemaßnahmen für 12 Jahre von der Gemeinde Ho-
henbrunn getragen werden. Die Sicherung dieser Maßnahme erfolgt mittels 
dinglicher Sicherung. 
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Naturschutzrechtlicher Ausgleich 

Mit der Planung erfolgt ein Eingriff in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild, 
der auf externen Flächen ausgeglichen werden muss. Die konkrete Ermittlung 
des Ausgleichsflächenbedarfs erfolgt im Rahmen der verbindlichen Bauleitpla-
nung. Die naturschutzrechtlichen Ausgleichsflächen können auf Fl. Nr. 1108 
(Gem. Hohenbrunn), südlich angrenzend an Ersatzaufforstungsflächen und inner-
halb eines ehemaligen Munitionsdepots („MUNA“) auf Fl. Nr. 1177/1 nachgewie-
sen werden. 

 

 

 

Abbildung 2: naturschutzrechtliche Kom-
pensationsfläche auf Fl.Nr. 1108, Gemar-
kung Hohenbrunn (gelbe Fläche) direkt 
südlich zur forstrechtlichen Ersatzpflan-
zung (grüne Fläche) 

 

 
 

 

Abbildung 3: Ökokontofläche auf Fl.Nr. 
1177/1, Gemarkung Hohenbrunn (insg. 
1,59 ha, orange Fläche), davon als Aus-
gleich zugewiesene Fläche (1.040 qm, 
schwarz schraffiert).  

Artenschutz 

Zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität werden im Rah-
men der verbindlichen Bauleitplanung Vermeidungs- und Minimierungsmaßnah-
men durchgeführt. Verbotstatbestände können bei Umsetzung dieser Maßnah-
men mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden.  

6.9 Maßnahmen zur Überwachung auf der Ebene des Flächennutzungsplans mit inte-
grierter Landschaftsplanung 

Das Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans wird in einem Parallelver-
fahren zur Aufstellung des Bebauungsplans mit Grünordnung Nr. 87 durchgeführt. 

Bezüglich der durchzuführenden Überwachungsmaßnahmen wird daher auf die 
im Umweltbericht zum Bebauungsplan mit Grünordnung genannten Maßnah-
men verwiesen. 

6.10 Alternative Planungsmöglichkeiten und wesentliche Gründe für die endgültige 
Wahl 

Die FNP-Änderung verfolgt das Ziel, das Angebot bezahlbaren Wohnraums sowie 
die soziale Infrastruktur in Hohenbrunn zu verbessern.  
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Die Gemeinde Hohenbrunn verfügt über keine weiteren Flächen, die sich für die 
Entwicklung eines Allgemeinen Wohngebiets mit sozialer Infrastruktur eignen wür-
den. Zwar sind im Flächennutzungsplan westlich der S-Bahnlinie größere Wohn-
bauflächen auf derzeitig landwirtschaftlich genutzten Flächen dargestellt. Diese 
Flächen sind jedoch nicht im Eigentum der Gemeinde, sondern in privatem Ei-
gentum und stehen nicht zum Verkauf.  

Das FNP-Änderungsgebiet befindet sich im räumlichen Kontext zum bestehen-
den Siedlungskörper des Ortsteils Riemerling von Hohenbrunn und wird von der 
Münchner Straße und der Robert-Bosch-Straße begrenzt. Eine Flächenzerschnei-
dung der freien Landschaft erfolgt durch die FNP-Änderung somit nicht. Ferner 
eignet sich das Gebiet aufgrund seiner räumlichen Nähe zu bestehenden Wohn 
und Mischgebieten, der direkten Anbindung an die Robert-Bosch-Straße gut als 
Standort für ein allgemeines Wohngebiet, da das Gebiet sowohl zu Fuß oder mit 
dem Rad als auch mit dem PKW gut erreichbar ist. Ferner sprechen die fußläufige 
Erreichbarkeit des Gebiets sowie der direkte Anschluss an bestehende Wohnge-
biete für eine Wohngebietsnutzung westlich der Robert-Bosch-Straße. Das ge-
plante Wohngebiet ergänzt die bestehende Wohnbebauung und bildet einen 
neuen städtebaulichen Ortsrand.  

Die Eingriffe in den Bannwald und den Naturhaushalt können durch Vermei-
dungs- und Minimierungsmaßnahmen im Rahmen der verbindlichen Bauleitpla-
nung auf ein Minimum reduziert werden und durch Ersatzmaßnahmen auf Fl.Nr. 
1108  und 1177/1 (jew. Gemarkung Hohenbrunn) in Form von Ersatzaufforstung, 
Umwandlung von Acker in Grünland / Waldrand bzw. Aufwertung von Grünland 
kompensiert werden. 

6.11 Methodisches Vorgehen und technische Schwierigkeiten 
Hinsichtlich des methodischen Vorgehens wird auf die Auswertung und Beschrei-
bung der vorliegenden bzw. beauftragten Fachgutachten verwiesen. Um die vo-
raussichtlichen Auswirkungen auf die Schutzgüter qualitativ zu ermitteln, zu be-
schreiben und zu bewerten, wurden die vorliegenden Fachgutachten als ausrei-
chend eingeschätzt. Sonstige Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der 
Angaben aufgetreten sind, sind nicht anzuzeigen. 

6.12 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 
Die FNP-Änderung sieht vor auf Fl. Nr. 1084/12 die bestehende Bannwaldfläche 
in eine Wohnbaufläche umzuwandeln. Dies führt zu einem vollständigen Verlust 
der bestehenden Waldfläche. Der gerodete Bannwald wird durch eine Ersatz-
aufforstung im räumlichen Zusammenhang forstrechtlich kompensiert sowie 
durch zwei Ersatzmaßnahmen im Gemeindegebiet naturschutzrechtlich kom-
pensiert und gilt als ausgeglichen. Somit kann der Bannwald bzw. der Naturhaus-
halt seine Funktionen im Gemeindegebiet von Hohenbrunn langfristig vollum-
fänglich erfüllen. 

Die FNP-Änderung ruft ferner einen Eingriff in Naturhaushalt und Landschaft her-
vor. Dieser Eingriff wird im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung ermittelt und 
erforderliche Ausgleichsflächen gesichert. 
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6.13 Datengrundlagen 
Gutachten 

Orientierende Altlasten- und Baugrunduntersuchung Flur-Nr. 1084/12 (Ingenieur-
gruppe München eG, Stand 20.04.2017 

Verkehrskonzept für die Überplanung des Flurstückes 1084/12 an der Robert-
Bosch-Straße in Riemerling, Hohenbrunn (SCHLOTHAUER & WAUER, Stand 
26.03.2018) 

Schalltechnische Verträglichkeitsuntersuchung Schallschutz gegen Verkehrsge-
räusche (Ingenieurbüro Greiner, Stand 05.04.2017) 

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (psu, Dezember 2016) 
Sonstige Unterlagen 

Kartenmaterial und Grundlagen aus dem „Bayern Atlas“ 

Integriertes kommunales Klimaschutzkonzept Gemeinde Hohenbrunn (Novem-
ber 2014) 
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